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1 Situation und Aufgabenstellung

Mit dem Industrieareal newPark wird von der newPark GmbH und der Stadt Datteln östlich

von Datteln und nördlich von Waltrop mit Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 100 "ne-

wPark" ein Standort für neue Industrie in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Die Realisierung

des Plangebietes erfolgt in zwei Bauabschnitten.

Es sollen flächenintensive industrielle und gewerbliche Großvorhaben mit besonderer Be-

deutung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes angesiedelt werden. Die Projektflä-

che „newPark“ liegt im nordöstlichen Ruhrgebiet auf den Stadtgebieten der Städte Datteln

und Waltrop im Kreis Recklinghausen. Sie ist im Landesentwicklungsplan des Landes Nord-

rhein-Westfalen (LEP NRW) als Gebiet für flächenintensive Großvorhaben festgelegt.

Ein Übersichtslageplan und der 1. Bauabschnitt sind in Abbildung 3.3 und Abbildung 3.4 dar-

gestellt.

Eine städtebauliche Rahmenplanung für das Industrieareal „newPark“ in Datteln und Waltrop

sieht einen Kernbereich für großflächige Industrienutzung mit Einheiten größer 10 ha vor, die

sich nördlich einer zentralen Erschließungsachse erstrecken sollen. Südlich der Haupter-

schließungsachse sind kleinere Ansiedlungseinheiten zwischen 3 ha und 10 ha für produzie-

rende Industrie und gewerbliche Unternehmen („Light Industries“) zur Ergänzung des Kern-

bereiches vorgesehen. Ein Forschungs- und Technologiebereich ergänzt das Flächenange-

bot [16][20].

In der vorliegenden Untersuchung werden mögliche Lichtimmissionen bewertet und eine Mi-

nimierung von Störwirkungen für die umliegenden Wohnnutzungen und Natur aufgezeigt. 

 



CF5085-7

13.06.2022

Seite 5 von 24

2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien

Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[1] BImSchG 
Bundes-Immissionsschutzgesetz

Gesetz zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge

G Aktuelle Fassung

[2] Lichtimmissionen, Messung, 

Beurteilung und Verminderung 

Gemeinsamer RdErl. des Ministe-

riums Klimaschutz, Umwelt, Land-

wirtschaft, Natur- und Verbrau-

cherschutz und des Ministeriums 

für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr 

Ministerialblatt NRW RdErl. 11.12.2014

[3] DIN EN 12 464, Teil 2 Licht und Beleuchtung – Be-
leuchtung von Arbeitsstätten, 
Teil 2: Arbeitsplätze im Freien; 
Deutsche Fassung EN 
12 464-2:2007

N März 2015

[4] DIN EN 13 201, Teil 2 Straßenbeleuchtung –  Güte-
merkmale

N 06/2016

[5] DIN EN 13 201, Teil 3 Straßenbeleuchtung – Berech-
nung der Gütemerkmale

N 06/2016

[6] CIE:126 Guidelines for minimizing sky 
glow; International Commissi-
on on Illumination (CIE)

 1997

[7] Empfehlungen zur Vermeidung 
von Lichtemissionen

BUWAL - Schweizer Bundes-
amt für Umwelt, Wald und 
Landschaft

L 2005

[8] Licht in der Stadt - Leitbilder 
und Strategien für innovative 
Lichtkonzepte

Konrad-Adenauer-Stiftung L 2007

[9] Städtebauliche  Rahmenplanung
der ARGE 'Freie Planungsgrup-
pe Berlin / C.Edmaier'

zur Verfügung gestellt durch
den Auftraggeber

P Stand 2012

[10] Künstliche  Lichtquellen  -  Natur-
schutzfachliche Empfehlungen 

Arno  Geiger  et  al.;  Natur  in
NRW 4/07; Landesamt für Um-
welt  und  Verbraucherschutz
NRW

Lit 2007

[11] Leitbilder und Strategien für inno-
vative Lichtkonzepte 

J. Alexander Schmidt;
Licht in der Stadt; Konrad Ade-
nauer Stiftung - 36/2007

Lit. 2007

[12] Insektenfreundliche und energie-
sparende Außenbeleuchtung; Kon-
zepte und Maßnahmen zum 
Schutz der Artenvielfalt von Insek-
ten

BUND Beiträge der Fachta-
gung Lichtökologie

Lit. 2003
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Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum

[13] Ökologische Stadtbeleuchtung - 
Kommunale Lichtplanung für mehr
Energieeffizienz und Naturschutz

Naturschutzbund  Deutschland
e.V. - NABU 

Lit 2011

[14] Sachinformation zur Beurteilung 
von Lichtimmissionen künstlicher 
Beleuchtungsanlagen 

Landesamt  für  Umwelt  und
Verbraucherschutz NRW

Lit 2008

[15] Beschreibung des Vorhabens und 

der Umgebung

Zur Verfügung gestellt durch 

den Auftraggeber

Lit 2011

[16] Projektkonzeption newPark Zur Verfügung gestellt durch 

den Auftraggeber

Lit 2019

[17] Umweltprüfungen für die Flächen-

nutzungsplan-Änderung Nr.22 und 

die Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 100 -newPark- Scopingun-

terlagen

Stadt Datteln Lit 04.10.2011

[18] Rahmenplan Industrieareal ne-

wPark Datteln 

ARGE FPB / Edmaier P 24.11.2014

[19] Lichttechnische Untersuchung zur 

Entwicklung des Industrieareals 

„newPark“ in Datteln

Bericht-Nr.: CF 5085-7

Peutz Consult GmbH,

Dortmund

P 15.05.2019,

Druckdatum:

09.06.2020

[20] Bebauungsplan Nr. 100

1.BA -newpark-

Firu Koblenz GmbH P 07.10.2021

Kategorien:

G Gesetz N Norm

V Verordnung RIL Richtlinie

VV Verwaltungsvorschrift Lit Buch, Aufsatz, Berichtigung

RdErl.       Runderlass  P         Planunterlagen / Betriebsangaben
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3 Projektbeschreibung

3.1 Städtebauliches Konzept - Örtliche Gegebenheiten

3.1.1 Nutzungs- und Bebauungskonzept

newPark ist ein innovatives Flächenangebot für flächenintensive industrielle und gewerbliche

Großvorhaben mit besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Die Projektfläche newPark liegt im nordöstlichen Ruhrgebiet auf den Stadtgebieten der Städ-

te Datteln und Waltrop im Kreis Recklinghausen. Die Fläche ist im Landesentwicklungsplan

des Landes Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) als Gebiet für flächenintensive Großvorhaben

festgelegt. Die Stadt Datteln entwickelt zusammen mit der newPark GmbH die Flächen auf

dem Gebiet der Stadt Datteln. Die Flächenentwicklung soll zunächst auf der in Abbildung 3.1

markierten Fläche auf Dattelner Stadtgebiet erfolgen. Eine Weiterentwicklung auf Waltroper

Fläche muss auch zu einem späteren Zeitpunkt realisierbar bleiben.

Abbildung  3.1:  Vertiefende städtebauliche Rahmenplanung der ARGE‚ Freie Planungs-

gruppe Berlin/C. Edmaier‘, Freiraumplanung Mueller + Partner, Willich, Stand 2014 ('ne-

wPark'-Fläche Datteln) [16]
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Die Entwicklungsfläche newPark befindet sich im Bereich der ehemaligen Rieselfelder zwi-

schen den Städten Datteln und Waltrop. Die Fläche wird im Westen und Norden durch die

Kreisstraße 12 (K12) und im Süden durch den Schwarzbach begrenzt.

Mit dem Industrieareal newPark wird ein Industrie- und Gewerbestandort für neue Industrie

in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Die Fläche soll sich im Wettbewerb der Standorte um in-

dustrielle Großansiedlungen durch eine besonders attraktive städtebauliche Planung sowie

ein herausragendes Flächenangebot für nationale und internationale Unternehmen profilie-

ren.  Eine besondere Bedeutung kommt dabei  der  Flexibilität  der  Flächen- und Erschlie-

ßungsstrukturen, der Profilierung als GreenTech-Standort und dem Parkcharakter von ne-

wPark zu.

Die newPark-Gesamtfläche umfasst ca. 288 ha. Die vermarktbaren Flächen betragen insge-

samt ca. 156 ha, die übrigen Fläche wird zum größten Teil als ‚Parklandschaft‘ gestaltet. Das

Industrieareal gliedert sich in drei Bereiche (siehe auch Abbildung 3.2): 

• den Kernbereich mit 86 ha Fläche für großflächige Industriebetriebe mit einer An-

siedlungsgröße von mindestens 10 ha bis 80 ha (Fläche 2),

• den Bereich mit 50 ha Fläche für mittelgroße Ansiedlungseinheiten der produzieren-

den Industrie und gewerblichen Unternehmen als Zulieferer für den Kernbereich mit

einer Ansiedlungsgröße von 3 ha bis 10 ha (Flächen 1, 5, 6) und

• den zentralen Bereich mit einer Fläche von 21 ha für Forschung, Entwicklung und

Dienstleistung ab einer Ansiedlungsgröße von 0,7 ha (Flächen 3, 4) entlang der zen-

tralen Erschließungsachse.
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Abbildung 3.2: Kernbereiche und Körnungen 

Darüber hinaus beinhaltet die Rahmenplanung, dass die newPark Flächen- und Erschlie-

ßungsstruktur den Unternehmen einen Standort mit hoher Flexibilität bieten soll. Gleichzeitig

soll newPark durch Städtebau, Architektur, Grün- und Freiraumplanung sowie gestalterische

Elemente wie Straßenleuchten, Wasserläufe etc. einen hohen Gestaltungswert erhalten. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans wurde ersichtlich, dass eine Teilung des Geltungs-

bereiches erforderlich ist. Zunächst wird der 1. Bauabschnitt  entwickelt,  dieser 1. Bauab-

schnitt hat eine Fläche von ca. 120,2 ha (Abbildung 3.3 und 3.4). Die Baugebiete stellen da-

bei 60,03 ha dar. Auch werden für diesen Bauabschnitt Erschließungsflächen für den 2. Bau-

abschnitt  hergestellt  und externe Flächen für  vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen), den ökologischen Ausgleich sowie Schadensminderungsmaßnahmen benö-

tigt.  Die bauliche Entwicklung der Flächen wird durch eine angestrebte Festsetzung von

Sondergebieten im Bebauungsplan ermöglicht.
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Abbildung 3.3: Geltungsbereich Bauabschnitte

Regelungen zur Bebaubarkeit der Grundstücke sowie Regelungen zu Ausgleich- und Ersatz-

maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches setzt der Bebauungsplan fest. Unter anderem

werden die Gebäudehöhen in der Regel bei 30 m liegen. Aus produktionstechnischen und

lagertechnischen Gründen sind Höhen bis maximal 50 m innerhalb einer festgelegten Zone

innerhalb des Bereiches der Großindustrie möglich.  Die Abstufung der Gebäudehöhen er-

folgt von innen nach außen. Dadurch wird eine Anpassung an die Erfordernisse des Land-

schaftsbildes erreicht. Für die Industrieflächen wird von einer Begrenzung des Verkehrsflä-

chenanteils von 20 % der Grundstücksfläche ausgegangen. Des Weiteren sind Regelungen

bezüglich der Zulässigkeit von Vorhaben in Abhängigkeit des Abstandserlasses NRW getrof-

fen worden. 
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Abbildung 3.4: Entwurf Bebauungsplan 1. Bauabschnitt, Stand: 07.10.2021
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4 Beurteilungsgrundlagen Lichtimmissionen

4.1 Beurteilungsgrundlagen für die umliegende Bebauung 

Beurteilungsgrundlage für  die  Wirkung von Lichtimmissionen auf  Menschen durch Licht  

emittierende Anlagen ist  ein  gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für  Klimaschutz,

Umwelt,  Landwirtschaft,  Natur-  und  Verbraucherschutz  und des  Ministeriums für  Bauen,

Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr vom 11.12.2014 [19]. 

Gesundheitsschäden durch Beleuchtungsanlagen sind im Allgemeinen nicht  zu erwarten.

Schädliche  Umwelteinwirkungen  können  aber  auch  durch  erhebliche  Belästigungen  der

Nachbarschaft hervorgerufen werden. Um dies zu vermeiden, sind Immissionsrichtwerte be-

züglich der zulässigen Raumaufhellung im Inneren von Wohnbereichen und der Blendung

durch einzelne Lichtquellen geregelt. 

Raumaufhellung

Mess- und Beurteilungsgröße für die Raumaufhellung ist die mittlere Beleuchtungsstufe EF in

der Fensterebene von Wohnungen bzw. bei Balkonen bzw. Terrassen an den Begrenzungs-

flächen der Wohnnutzungen. Die Werte gelten für die Situation bei geöffnetem Fenster, par-

allel zur Normalen der Wandflächen und bei ausgeschalteter Zimmerbeleuchtung. Die fol -

genden Immissionsrichtwerte der mittleren Beleuchtungsstärke EF sind einzuhalten.

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte der Beleuchtungsstärke

Immissionsort Beleuchtungsstärke EF in lx

06.00 – 22.00 Uhr 22.00 – 06.00 Uhr

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 1 1

Reine, allgemeine, besondere Wohngebiete, Kern-

siedlungsgebiete, Erholungsgebiete

3 1

Dorfgebiete, Mischgebiete 5 1

Kerngebiete, Gewerbegebiete, Industriegebiete 15 5

Wird die mittlere Beleuchtungsstärke am Immissionsort maßgeblich durch andere Lichtquel-

len bestimmt,  sollen Maßnahmen an der zu beurteilenden Beleuchtungsanlage so lange

ausgesetzt  werden, wie die Anlage nicht  wesentlich zur  Gesamt-Beleuchtungsstärke bei-

trägt. 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf zeitlich konstantes und weißes oder annähernd

weißes Licht, das mehrmals in der Woche jeweils länger als eine Stunde eingeschaltet ist.

Wird die Anlage seltener oder kürzer betrieben, bzw. über Bewegungsmelder geschaltet,

sind Einzelfallbetrachtungen anzustellen.  Dabei soll  der Zeitpunkt  und die Häufigkeit  des
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Auftretens, die allgemeine Umgebungshelligkeit, die Ortsüblichkeit sowie insbesondere die

Möglichkeit für Minderungsmaßnahmen der Störwirkung berücksichtigt werden. 

Eine  Überschreitung  des  Immissionsrichtwertes  als  Anlass  für  behördliche  Anordnungen

kann wegen der Fehlergrenzen der Messgeräte erst dann angenommen werden, wenn das

Messergebnis mindestens 10% oberhalb der Immissionsrichtwerte liegt. 

Blendung

Als Bewertungsmaßstab zur Beurteilung der Blendung wird die maximal tolerable mittlere

Leuchtdichte einer Blendlichtquelle Lmax definiert zu: 

s

uLkL


max

Darin bedeuten:

Lmax = Immissionsrichtwert:  maximal  tolerable  Leuchtdichte  einer  Blendlichtquelle  in

cd/m², gemittelt über den zugehörigen Raumwinkel s 

k = Proportionalitätsfaktor

Lu = maßgebende  Leuchtdichte  in  der  Umgebung  der  Blendlichtquelle  in  cd/m²;

Lu  0,1 cd/m²

s = Raumwinkel der vom Immissionsort aus gesehenen Blendlichtquelle in sr 

Dabei werden folgende Werte des Proportionalitätsfaktors k zur Festlegung der Immissions-

richtwerte herangezogen:

Tabelle 2: Proportionalitätsfaktoren zur Ermittlung der maximal tolerablen Leuchtdichte

Immissionsort Proportionalitätsfaktor k

06.00 – 20.00 Uhr 20.00 – 22.00 Uhr 22.00 – 06.00 Uhr

Kurgebiete, Krankenhäuser,

Pflegeanstalten

32 32 32

Reine, allgemeine, besondere Wohn-

gebiete, Kernsiedlungsgebiete, Erho-

lungsgebiete

96 64 32

Dorfgebiete, Mischgebiete 160 160 32

Kerngebiete, Gewerbegebiete,

Industriegebiete

- - 160

Der Anwendungsbereich der o.a. Gleichung wird jedoch auf Raumwinkel zwischen10 -6 sr< s

<10-2 sr beschränkt. Außerhalb dieses Bereiches gilt:
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• Für Punktquellen (s  <10-6 sr) ist die Blendbeleuchtungsstärke Es maßgebend und

darf k √Lu⋅10−3 nicht überschreiten

• Für große Flächenquellen (s  > 10-2 sr) darf die mittlere Leuchtdichte unabhängig

vom Raumwinkel den Wert  10⋅k √Lu nicht überschreiten.

Eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte Lmax  als Anlass für behördliche Anordnungen

kann wegen der Fehlergrenzen des hier zugrunde gelegten Leuchtdichtemessgerätes und

bei sorgfältiger Messdurchführung messtechnisch erst dann festgestellt werden, wenn die zu

beurteilende Lichtquelle mindestens 40 % oberhalb des entsprechenden Immissionsricht-

wertes liegt.

Auch bezüglich der Blendung sind besondere Regelungen für geringe Einschaltdauer oder

Einschalthäufigkeit, Wechsellicht, besondere auffällige Situationen oder blitzlichtartige Vor-

gänge vorgesehen.

Grundsätzlich wird die Ermittlung der gemittelten Leuchtdichte jeder einzelnen Blendlicht-

quelle für jeden Immissionsort  durch Messung vorgesehen. Im vorliegenden Fall  wird im

Rahmen der Planung eine Lichtimmissionsprognose mit Simulationsberechnungen durchge-

führt.

Im Fall von Überschreitungen der zulässigen Beleuchtungsstärke in Fensterebene oder der

maximal  tolerablen  mittleren  Leuchtdichte  von Blendlichtquellen werden folgende Minde-

rungsmaßnahmen als Möglichkeiten vorgeschlagen:

 Optimierte Wahl des Scheinwerferstandortes zur Minimierung der Lichtimmissionen in

der Nachtbarschaft;

 Vermeidung einer direkten Blickverbindung zwischen Scheinwerfer und Immissionsor-

ten;

 Ggf. Vorsehung von Blenden an den Scheinwerfern;

 Verwendung von Scheinwerfern mit asymmetrischer Lichtverteilung, insbesondere für

größere Sportplätze;

 Vermeidung von zeitlich veränderlichem Licht, zum Beispiel bei Leuchtreklamen, so-

weit dies mit dem Zweck der Anlage zu vereinbaren ist;

 Abdunkelung von Lichtimmissionen aus Gebäuden, zum Beispiel aus beleuchteten Ar-

beitsräumen und Gewächshäusern, durch Abdunkelungsmaßnahmen wie Rollos, Ja-

lousien, etcetera.
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4.2 Beurteilung der Auswirkung auf den Straßenverkehr 

Gemäß Abschnitt 2 des Runderlasses der Lichtimmissionsrichtlinie NRW sind die Regelun-

gen des Erlasses zur Beurteilung der Wirkung von Lichtimmissionen auf Menschen durch

Licht emittierende Anlagen anzuwenden, so weit es sich dabei um Anlagen oder Teile von

Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 BImSchG handelt. Die Beurteilung erfolgt in der Regel für

den Wohnbereich, d.h. für die nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnnutzungen im Um-

feld solcher Anlagen. Straßen als Beurteilungsorte sind im Runderlass nicht berücksichtigt.

Deshalb wird zur Beurteilung der Auswirkung auf den Straßenverkehr die DIN EN 12464-2

[3] hilfsweise herangezogen. Hier werden im Kapitel 4.5 Grenzwerte für die Störwirkung von

Außenbeleuchtungsanlagen zur Minimierung von Problemen für Nutzer von Straßen ange-

geben. So werden in Tabelle 3 dieser Norm Höchstwerte der sogenannten Schwellenwerter-

höhung in Abhängigkeit  von der Straßenklassifizierung für Anlagen, die keine Straßenbe-

leuchtung darstellen, angegeben. 

Folgende Höchstwerte der prozentualen Schwellenwerterhöhung TI werden hierin angeführt.

Tabelle 3: Höchstwerte der Schwellenwerterhöhung für Anlagen, die keine Straßenbeleuch-

tung darstellen.

Lichttechnische

Parameter

Straßenklassifizierung

Keine 

Straßenbe-

leuchtung

ME5 ME4/ME3 ME2/ME1

Schwellenwerter-

höhung TI

15% auf Basis 

einer Adaptions-

leuchtdichte von

0,1 cd/m²

15% auf Basis ei-

ner Adaptions-

leuchtdichte von   

1 cd/m²

15% auf Basis ei-

ner Adaptions-

leuchtdichte von   

2 cd/m²

15% auf Basis ei-

ner Adaptions-

leuchtdichte von   

5 cd/m²

Die Straßenbeleuchtungsklassifizierung ist wie in DIN EN 13201-2 [4] zu berücksichtigen.

Prozentuale Schwellenwerterhöhung TI

Dem Verfahren der prozentualen Schwellenwerterhöhung TI liegt zugrunde, dass bei einer

blendfreien Beleuchtung das Auge auf die mittlere Fahrbahnleuchtdichte L adaptiert. Ein Ob-

jekt auf der Fahrbahn ist gerade sichtbar, wenn es gegenüber seiner Umgebung einen ge-

wissen Leuchtdichteunterschied (Schwellenwert) aufweist. Sind hingegen Blendlichtquellen

im Gesichtsfeld des Autofahrers, bewirken diese im Augeninneren ein Streulicht,  welches

sich wie ein Schleier auf die Netzhaut legt. Diese zusätzliche Schleierleuchtdichte bewirkt,

dass das Auge auf ein höheres Leuchtdichteniveau adaptiert, wobei die mittlere Fahrbahn-

leuchtdichte unverändert bleibt. Hieraus resultierend muss der notwendige Leuchtdichteun-

terschied erhöht werden, damit ein Objekt wahrgenommen werden kann. 
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In der DIN 13201-3 [5] wird die prozentuale Schwellenwerterhöhung TI definiert zu: 

TI = 65 / (mittlere Fahrbahnleuchtdichte)^0,8 x Lv

Mit:

Lv = 10 x  (Ek/θk²)

Darin bedeuten:

Mittlere 

Fahrbahnleuchtdichte anfängliche  mittlere  Leuchtdichte  der  Fahrbahn  in  cd/m²;  wird

hier  gleichgesetzt  der  Adaptionsleuchtdichte  nach

DIN EN 12464-2

Ek durch die k-te Leuchte im Neuzustand erzeugte Beleuchtungsstär-

ke in lx in einer Ebene senkrecht zur Sichtlinie in der Augenhöhe

des Beobachters

θk Winkel in Grad zwischen der Sichtlinie und der Verbindungslinie

vom Beobachter zum Zentrum der k-ten Leuchte

Der Beobachter mit einer Augenhöhe von 1,5 m über der Straßenoberfläche befindet sich in

Mitte des Fahrstreifens. Die Sichtlinie verläuft 1° unter der Horizontalen in einer vertikalen

Ebene, die in Längsrichtung den Beobachter enthält.

4.3 Beurteilungsgrundlage für die nächtliche Himmelsaufhellung

In der DIN EN 12464-2 [3] (bzw. CIE:126 :1997 – Guidelines for minimizing sky glow [6]) wird

zur Beurteilung der Himmelsaufhellung der ULR-Wert (Upward Light Ratio) vorgeschlagen. 

Der ULR-Wert gibt den Anteil des Lichtes an, welcher von einer Leuchte oder innerhalb ei-

nes Beleuchtungsszenarios  oberhalb  der  Horizontalen abgestrahlt  wird,  und damit  direkt

(d.h. ohne den Umweg über etwaige Bodenreflexionen) zur Himmelsaufhellung beiträgt. Da-

bei sind die Leuchten in ihrer Betriebslage zu berücksichtigen.

In Abhängigkeit von vier Umweltzonen (E1 bis E4) wird hier ein zulässiger Prozentsatz der

Himmelsaufhellung angegeben.

• Umweltzone E1:   völlig dunkle Bereiche, wie Nationalparks oder Naturdenkmäler mit

herausragender Qualität. ULR: 0%

• Umweltzone E 2:   schwach beleuchtete ländliche Wohngegenden ULR: 5%
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• Umweltzone E3:   mittel beleuchtete Vorstädte ULR: 15%

• Umweltzone E4:   Bereiche mit hoher Helligkeit, Stadtzentren ULR: 25%

Aufgrund der Lage des Planareals am Rande des Ballungszentrums Ruhrgebiet, ist eine be-

reits vorhandene Vorbelastung des Nachthimmels eindeutig festzustellen. Diese ist durch die

nahe gelegenen Städte wie zum Beispiel Dortmund und Recklinghausen bedingt, aber auch

durch naheliegende Industrie- und Kraftwerkstandorte, welche teils mit intensiver nächtlicher

Lichtnutzung die Himmelsaufhellung beeinflussen.

Diese Randbedingungen sowie die leichte ländliche Siedlungsform der Umgebung sprechen

für eine Einstufung des Gebietes in die Umweltzone E2. Jedoch zeigen die Messergebnisse

aus Kapitel Fehler: Referenz nicht gefunden, dass es sich hier um einen eher unbelasteten

Freiraum handelt, welcher zur Einstufung in die Umweltzone E1 tendiert. 

Die Umweltzone E1 repräsentiert  laut Defintion völlig dunkle Bereiche, wie Nationalparks

oder Naturdenkmäler mit herausragender Qualität, was jedoch durch die oben beschriebe-

nen Umstände ebenfalls nicht auf die Lage des Planareals zutrifft.

Wir würden zur korrekten Einstufung der Gebietseigenschaften des Planareals einen Mittel-

wert zwischen den Einstufungen E1 und E2 als Bewertungsmaßstäb vorschlagen und für die

Untersuchung der nächtlichen Himmelsaufhellung einen Maximalwert von 2 % empfehlen.
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5 Grundlagen und Planungsempfehlungen

5.1 Örtliche Gegebenheiten

Die Entwicklungsfläche „newPark“befindet sich im Bereich der ehemaligen Rieselfelder zwi-

schen den Städten Waltrop und Datteln. Bestandteil  dieser Untersuchung ist der Teil  des

Entwicklungsgebietes auf Dattelner Stadtgebiet zwischen Markfelder Straße und Schwarz-

bach. 

Das Plangebiet wird im Westen und Norden durch die Markfelder Straße begrenzt. Im Süden

markiert der Schwarzbach die Gebietsgrenze. Östlich verläuft entlang einer Wallheckenanla-

ge parallel zur Dahler Heide, beginnend am Hof Beermann die Grenze des Plangebiets auf

Dattelner Stadtgebiet und damit des zu untersuchenden Bereichs.

Ein Übersichtslageplan des Vorhabens „newPark“ und der 1. Bauabschnitt sind in Abbildung

3.3 und Abbildung 3.4 dargestellt.

Im Bereich des Plangebietes liegen einzelne Gehöfte, welche landwirtschaftlich betrieben

werden und als wohngenutzte Bereiche für die Untersuchung eine wichtige Rolle spielen.

Außerdem sind Bereiche zur Erholung und Freizeitnutzung in Form von Campingplätzen zu

berücksichtigen. 

Darüber hinaus grenzt im Norden das FFH-Gebiet Lippeaue an den Planbereich an, welches

besondere Anforderungen im Bezug auf die Schutzgüter Tier und Umwelt stellt. 

5.2 Lichtimmissionen durch Umsetzung der Planung

Die städtebauliche Rahmenplanung für das geplante Industrieareal „newPark“ sieht einen

Kernbereich für großflächige Industrienutzung mit Einheiten größer 10 ha vor. Kleinere An-

siedlungseinheiten zwischen 3 und 10 ha für produzierende Industrie und gewerbliche Unter-

nehmen („Light Industries“) sind zur Ergänzung des Kernbereiches vorgesehen. Ein For-

schungs- und Technologiebereich ergänzt das geplante Flächenangebot. 

Eine Lichtplanung liegt derzeit noch nicht vor. Konkrete Berechnungen können somit noch

nicht durchgeführt werden. Bei der Lichtplanung für die zukünftigen Betriebe sollte auf nach-

folgend aufgeführte Punkte geachtet werden. Dies gilt losgelöst von möglicher Entwicklung

in Bauabschnitten:

• Im Rahmen der lichttechnischen Ausführungsplanung ist auf eine Begrenzung der

Streubreite  der  Beleuchtungsstärke  zu  achten.  Es  sollte  angestrebt  werden,  die
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durch das Bauvorhaben hervorgerufene Beleuchtungsstärke im Bereich der Wohn-

nutzungen  sowie  des  FFH-Gebietes  Lippeaue  auf  ein  Minimum,  im  FFH-Gebiet

möglichst Null, zu minimieren.

• Zur Abschirmung von Lichtimmissionen sind Eingrünungen empfehlenswert. Die 

Umsetzung der nach dem Planungskonzept geplanten Gehölzbepflanzungen an den

zur Lippeaue gerichteten Ost- und Nordseiten des Vorhabenbereichs sollte mit Bau-

beginn erfolgen.

• Es sollte eine mindestens 2 m hohe Verwallung am Ostrand des Vorhabenbereichs

errichtet werden. Die Anlage sollte mit Baubeginn (Erschließung) errichtet werden.

• Alle Leuchten sollten so ausgerichtet und dimensioniert werden, dass hierdurch kei-

ne Blendung gemäß Lichtrichtlinie NRW der umliegenden Bebauung hervorgerufen

wird. Grundsätzlich führt eine optimierte Wahl des Scheinwerferstandortes, die Ver-

meidung einer direkten Blickverbindung zwischen Scheinwerfer und Immissionsor-

ten sowie die bevorzugte Wahl von Scheinwerfern mit asymmetrischer Lichtvertei-

lung zur Minimierung der Lichtimmissionen in der Nachbarschaft.

• Die Leuchtdichte von selbstleuchtenden Werbeschildern sollte auf ein Minimum be-

grenzt werden. Nach Osten und Norden sollten keine Leuchttafeln oder Fassaden-

beleuchtungen am gesamten Ost-  und Nordrand des Vorhabenbereichs gerichtet

werden.

• Grundsätzlich  sollten die Betriebszeiten von Leuchten auf  ein Minimum begrenzt

werden.

• Insgesamt betrachtet sind nach dem Stand der Technik vermeidbare unzumutbare

Beeinträchtigungen  der  Umgebung  gemäß  der  Licht-Leitlinie  NRW  sowie  der

CIE 150 im Rahmen der lichttechnischen Ausführungsplanung auszuschließen.

5.3 Auswirkungen auf Fauna und Flora, Himmelsaufhellung

Maßgebend für eine gewisse Anlockwirkung von Tieren ist das Lichtstromspektrum des ver-

wendeten Leuchtmittels. Befindet sich ein Insekt innerhalb des Wirkraums, d.h. dem räumli-

chen Bereich,  der  von der  Lichtausstrahlung betroffen ist,  so  ist  eine Anlockwirkung der

Leuchte auf ein Insekt möglich. 

Um eine Anlockwirkung der Leuchte auf Insekten zu vermeiden, ist es sinnvoll, wenn mög-

lich, Lampen mit wirkungsarmem Lichtstromspektrum zu verwenden. Natriumdampf-Hoch-

drucklampen erfüllen in vielen Bereichen diesen Zweck. Weiter sollten Leuchten eine Min-

destschutzart IP 43 aufweisen, sodass ein Eindringen von Insekten in den Leuchtenkörper

vermieden werden kann.

Für die Anlockwirkung sind neben der spektralen Lichtverteilung vor allem die Leuchtdichte,

der Kontrast zur Umgebung, der Abstrahlwinkel und die Lichtpunkthöhe wichtig. So lockt

eine schräg nach oben abstrahlende Leuchte ca.- 1,5 mal so viele Insekten an wie eine nur
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nach unten abstrahlende Leuchte. Bei doppelter Leuchtenhöhe wird ca. die 1,5 bis 2-fache

Insektenmenge angezogen.

Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass auch insbesondere im Hinblick auf die gewählte

Höhe und Standortwahl eines möglichen Lichtpylons dies mitzuberücksichtigen ist. Empfeh-

lenswert ist dahingehend eine möglichst geringe Lichtpunkthöhe.

Im Rahmen der Ausführungsplanung ist eine unnötige Streubreite der Beleuchtungsstärke

insbesondere in die geschützten Bereiche (FFH- Gebiete) zu minimieren bzw. weitestgehend

zu unterbinden. 

Mögliche Auswirkungen auf nachtaktive Vögel sind bei großen und markanten Lichtquellen

möglich.  Bei  großen Pylon/Masthöhen können diese für  nachtaktive Vögel  als  markante

Lichtquelle Einfluss auf die räumliche Orientierung und somit auf das Bewegungsverhalten

nehmen. Daher sollte möglichst auf besonders hohe, beleuchtetet Masten/Pylonen verzich-

tetet werden, bzw. die Höhen minimiert werden. 

Im Hinblick auf eine nächtliche Himmelsaufhellung sollte die Lichtausstrahlung möglichst in

den unteren Halbraum erfolgen. Die maximale Abstrahlung nach oben sollte auf höchstens

2 % beschränkt werden.
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6 Zusammenfassende allgemeine Planungsempfehlungen

6.1 Allgemeine Planungsempfehlungen

Allgemein ist die Begrenzung unnötiger Lichtimmissionen zu empfehlen und der objektiv not-

wendige Umfang an Beleuchtung zu ermitteln. Dies hat auch Bestand bei der Entwicklung

des Gebietes in Bauabschnitten.

Eine Notwendigkeit besteht bei einem objektiven Sicherheitsbedürfnis. Die Beleuchtung soll-

te sich auf die Ausleuchtung notwendiger Betriebsbereiche und die Sicherung von Verkehrs-

wegen beschränken und damit nur die tatsächliche Nutzung in Hinblick auf Unfallvermeidung

der entsprechenden Funktionsbereiche ermöglichen. 

In den hier angrenzenden ökologisch sensiblen Gebieten und in Siedlungsrandbereichen ist

das  Anstrahlen  von  Gebäuden,  Reklametafeln  und  Gewerbeobjekten  zu  Werbezwecken

grundsätzlich zu beschränken. Trockenwiesen, Feuchtgebiete, Waldränder, Gewässer und

Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind in Bezug auf Lichtemissionen besonders sensible

Gebiete. Ökologisch problematisch sind insbesondere Beleuchtungen von Nutzungseinhei-

ten, die außerhalb von Ortschaften mitten im Wald oder in der offenen Kulturlandschaft ste-

hen oder errichtet werden sollen und die ganze Nacht hell erleuchtet sind. Hier sollte darauf

geachtet werden, das Licht nicht in die Umgebung abstrahlt.

Durch die Wahl von Leuchten und Lampen, durch deren Platzierung und Ausrichtung, sowie

durch ein entsprechendes Betriebsmanagement lassen sich Emissionen direkt an der Quelle

wirkungsvoll  vermeiden  (u.A.  [10][11][12][13][14]).  Bei  feststehender  Lichtplanung  sollte

durch eine Lichtimmissionsprognose geprüft werden, ob die Anforderungen der Lichtrichtlinie

NRW [2] eingehalten (vgl. Kapitel 5.2), sowie die Empfehlungen zum Schutzgut Pflanze und

Tier sowie der Beschränkung der Himmelsaufhellung (vgl. Kap.5.3) berücksichtigt, werden.

6.2 Technische Planungsempfehlungen

Abschirmung

Abschirmungen verhindern, dass Licht in die falsche Richtung abstrahlt. Hierdurch wird ne-

ben einer Effizienzsteigerung durch den fokussierten Nutzen der Beleuchtung, dort wo sie

gebraucht wird, auch erreicht, dass kein Lichtabfall direkt von der Leuchte in den oberen

Halbraum (bzw. in Richtung Himmel) emittiert wird. Im speziellen Fall hier sollten die Abschir-

mungen u.a. einen Lichteinfall in das FFH-Gebiete Lippeaue vermeiden. 
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Wenn Abschirmungen innen mit Reflektoren versehen sind, lässt sich die Leistung der Lam-

pe bei gleich bleibender Beleuchtungsstärke am Boden reduzieren. Zudem kann eine gute

Abschirmung die Blendung, stark vermindern.  Grundsätzlich sollen nur Leuchten gewählt

werden, die wenigstens kein Licht in den oberen Halbraum lassen.

Abdichtung

Außenleuchten sollten gegen das Eindringen von Insekten und Spinnen gesichert sein. Es

sollte mindestens die Schutzart IP 43 eingehalten werden.

Beleuchtungsstärke

Nicht nur direktes Licht spielt eine Rolle bei der Aufhellung von Außenräumen. Ebenso ist re-

flektiertes Licht ein wichtiger Faktor. Asphalt reflektiert je nach Beschaffenheit bis zu 10%

des auffallenden Lichts. Schnee reflektiert sogar 93%. Über die Beleuchtungsstärke lässt

sich der reflektierte Anteil reduzieren. Umsetzbar ist dies dadurch, dass nur die Flächen be-

leuchtet werden, die tatsächlich benötigt werden, wodurch sich der über Reflexion erbrachte

Beitrag zur Lichtemission in sinnvollen Grenzen hält. Ebenfalls denkbar wäre eine flexible

Steuerung der Beleuchtungsstärke.

Spektrum

Die Leuchten sollten im Spektrum optimiert sein. Um eine Anlockwirkung der Leuchte auf In-

sekten zu verringern, ist es sinnvoll Lampen mit wirkungsarmem Lichtstromspektrum zu ver-

wenden. In der Nähe von Naturräumen sollte daher kein weißes Licht eingesetzt werden.

Der vom Menschen nicht sichtbare UV-Bereich sollte ebenfalls vermieden werden. Natrium-

dampf-Hochdrucklampen und vor allem Natriumdampf-Niederdrucklampen erfüllen in vielen

Bereichen diesen Zweck. 

Zeitmanagement

Eine  sinnvolle  Steuerung  der  Beleuchtungseinrichtungen  ist  über  zahlreiche  technische

Hilfsmittel umsetzbar. Mögliche technische Lösungen hierzu sind u.a. tageslichtgesteuerte

Schalter, Zeitschalteinrichtungen zur Drosselung der Beleuchtungsstärke. Nachtbetrieb mit

halber Lampenanzahl etc.

Art, Ausrichtung, Farbe usw. der Leuchten können für einen Bebauungsplan in den textlichen

Festsetzungen vorgegeben werden. Auf den Nachweis der Einhaltung der Anforderungen

der  Lichtrichtlinie  NRW[2] (vgl.  auch Kapitel  5.2)  und der  Empfehlungen zum Schutzgut

Pflanze und Tier sowie der Beschränkung der Himmelsaufhellung (vgl. Kapitel 5.3) mittels ei-

ner Lichttechnischen Untersuchung könnte verwiesen werden.
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6.3 Einhaltung der Immissionsbegrenzungen

Mit Umsetzung der in Kapitel 5.2 und Kapitel 5.3 sowie der in Kapitel 6.1 und Kapitel 6.2 do-

kumentierten Planungsempfehlungen ist von einer Einhaltung der Immissionsbegrenzungen

der Lichtimmissionsrichtlinie NRW [2] sowie der DIN EN 12464-2 [3] bzw. CIE:126 :1997 –

Guidelines for minimizing sky glow [6] auszugehen. Dies gilt auch bei Entwicklung des Ge-

bietes in verschiedenen Bauabschnitten.

6.3.1 Wohnnutzung im Umfeld der Planung

An den umliegenden Immissionsorten mit  Wohnnutzungen sind mit Realisierung der Pla-

nung Beleuchtungsstärken auf den Fensterfassaden von bis zu 3 lux am Tag (6-22.00 Uhr)

und 1 lux in der Nacht´(22-6.00 Uhr) zu erwarten. Die Blendungszahl k wird im Zeitraum von

6.00 Uhr bis 20.00 Uhr einen Wert von bis zu 96, im Zeitraum von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr

einen Wert von bis zu 64 und im Nachtzeitraum, zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr, einen

Wert von bis zu 32 annehmen. Hiermit werden die Anforderungen der Lichtrichtlinie NRW

zur  Begrenzung von  Lichtimmissionen  [2] auch  unter  Berücksichtigung der  Vorbelastung

überall eingehalten.

6.3.2 FFH- Gebiet

Im Bereich des FFH - Gebiets ist davon auszugehen, dass die Beleuchtungsstärke bedingt

durch die Umsetzung der Planung zum Tageszeitraum zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr ei-

nen Wert von bis zu 2 lx und zum Nachtzeitraum, zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr, einen

Wert von 0 lux beträgt. Hiermit werden die Anforderungen der Normen zur Begrenzung von

Lichtimmissionen für dunkle Bereiche, wie z. B. Nationalparks oder geschützte Stätten; [3][6]

auch unter Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten.
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7 Zusammenfassung

Für die geplante Entwicklung des Industrieareals „newPark“ in Datteln wurde eine lichttech-

nische Bewertung durchgeführt.

Bei der Untersuchung der zukünftigen Beleuchtungsanlagen lag das Hauptaugenmerk auf

der möglichen Raumaufhellung und Leuchtdichte an schutzbedürftigen Immissionsorten im

Umfeld des Planungsgebietes sowie möglichen Auswirkungen auf Fauna und Flora und auf

die Himmelsaufhellung.

Für die zukünftige Planung liegt derzeit noch keine konkrete Lichtplanung vor. Für die Um-

setzung der zukünftigen Beleuchtungsanlagen sind die Planungsempfehlungen und Informa-

tionen zur Begrenzung von Lichtimmissionen und Auswirkungen auf die Himmelsaufhellung

und auf die Schutzgüter Pflanze, Mensch und Tier aus der vorliegenden Untersuchung (Ka-

pitel  5.2,Kapitel  5.3 und Kapitel  6) zu berücksichtigen. Hiermit ist grundsätzlich aus licht-

technischer Sicht eine Realisierung der Planung möglich. Dies gilt auch bei der Entwicklung

des Gebietes in verschiedenen Bauabschnitten.

Peutz Consult GmbH

i.V. Dipl.-Ing. Sara Lippold

(fachliche Verantwortung)
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